
Versicherungsbeginn 12.00 Uhr mittags Ablauf 01.01. 12 Uhr mittags

Der Versicherungsschutz beginnt wie im Auftrag eingetragen, frühestens jedoch am Folgetag 12.00 Uhr ab Eingang beim Deckungsträger. Der Vertrag verlängert sich stillschweigend von Jahr  

zu Jahr, wenn nicht spätestens 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Eine Policierung kann nur erfolgen, wenn im Deckungsauftrag alle vertrags- und risikorelevanten Angaben vollständig getätigt 
wurden und den Zeichnungs- und Annahmerichtlinien vom Deckungsträger entsprechen.

Antragsteller Kontodaten 

Anrede   Herr   Frau   Firma Kontoinhaber 

Vorname Bank/Ort 

Name Konto-Nr. 

Straße BLZ

Inkasso ist generell nur per Lastschrift möglich. Der Versicherungsschutz entfällt rückwirkend, wenn die 
vorgelegte Lastschrift nicht eingelöst oder widerrufen wird.

PLZ/Ort Zahlweise 

Name Inhaber/GF   1/1   1/2 (3 % Zuschlag)   1/4 (5 % Zuschlag) 
Unterjährige Zahlweise ist erst ab einer Mindestrate von 60 EUR möglich. 

Risikoort 

Straße, Nr. PLZ/Ort 

Haftpflichtversicherung (Diverse) 

Risikoart Vorversicherung/Vorschäden 

Betriebsbeschreibung  Imbisswagen Name der Gesellschaft 

 Betrieb mit saisonbedingter Umsatzspitze Sitz der Gesellschaft 

von bis Versicherungsnummer 

Anzahl der Vorschäden in den 
letzten 5 Jahren Anzahl der Mitarbeiter 

Gesamtsumme der Schäden EUR

Größter Einzelschaden EUR

Jahresumsatzsumme EUR

Gekündigt durch    VN    VR 

Haben sich Vorschäden ereignet, so teilen Sie uns bitte die Schadenquote der vergangenen 
fünf Jahre mit. 

Deckungssummen/Deckungsumfang Selbstbeteiligung 

Personenschäden Sachschäden Vermögensschäden gemäß entsprechender Positionen in den BBR 

Bedingungen  3.000.000 EUR pauschal  100.000 EUR 

Besondere Vereinbarungen zur Haftpflichtversicherung für Handel, Handwerk und 
Dienstleistung gem. Rahmenvertrag

Beitragsberechnung Haftpflicht 

 Imbisswagenanzahl x 150,00 EUR = Jahresnettobeitrag EUR

Sonderdeckung nach Absprache x Beitrag EUR = Jahresnettobeitrag EUR

Betriebsschließung wegen 
Infektionsgefahr pro Imbisswagen = Jahresnettobeitrag EUR

Warenschäden pro Imbisswagen = Jahresnettobeitrag EUR

Jahresnettobeitrag EUR

Sonstiges:

Zusatz: Beitragsfrei mitversichert gilt eine Privathaftpflicht und eine Tierhalterhaftpflicht für einen Hund.

EURGesamt-Jahresnettobeitrag 

Die einmaligen Stückkosten in Höhe von 3,80 EUR zzgl. Versicherungssteuer werden mit dem Erstbeitrag fällig. 

 Ein gültiger Maklervertrag zwischen Vermittler und Antragsteller liegt vor. 

 Mir/uns liegt kein Maklerauftrag vor (Originalantrag des Antragstellers liegt mir/uns vor).

Datum Unterschrift Vermittler/Antragsteller

EUR Versicherungssumme x 3 : 1000

EUR Jahresrohertrag : 360 + 10% Sicherheit x 9%

Bünder Versicherungs- 
und Finanzkontor

Deckungskonzept Imbisswagen

Claudiusstr. 15 32257 Bünde Tel 05223/49399-0 Fax 05223/49399-15 Email : info@bvf-kontor.de
___________________________________


